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mit Schreiben vom 3. September 2022 teilen Sie mit, dass aus dem Schreiben des BMI vom 
13. Juni 2022 nicht hervorgeht, ob die angefragten Dokumente existieren oder nicht. 

Das BMI hat Ihnen mitgeteilt, dass ein verbindlicher Zeitplan zu Vorhaben im Bereich des 
Familiennachzugs (Seite 111 des Koalitionsvertrags) noch nicht vorliegt. 

Dies bedeutet, wenn noch niemals ein Zeitplan zum Vorhaben vorliegt, wurde mit dem 
Gesetzesvorhaben noch nicht begonnen. Somit existiert die angefragte Information noch 
nicht. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen 

bei allen Antwortschreiben unbedingt an.  
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Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im 
Entwurf gezeichnet. 


